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Sehr geehrte Herren 

Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag dankt für Ihre 

Zuschrift vom 4. Februar 1986 und für den Entwurf eines Bundes

gesetzes über die Zeichnung von zusätzlichen Kapitalanteilen 

bei der International Finance Corporation (IFC). 

Durch den Entwurf ist vorgesehen, daß Österreich weitere Kapital

anteile im Gesamtvolumen von 6 Millionen US-Dollar übernimmt; 

die Bezahlung erfolgt in fünf Jahresraten bis 1990. 

Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag hat im Bereich der 

Kapitalbeteiligung an Internationalen Fonds und Organisationen 

seit langem den Standpunkt eingenommen, daß Erhöhungsverpflichtungen 

im Hinblick auf die Österreich ische Budgetlage und die Situation 

der Österreichischen Wirtschaft - auch unter Berücksichtigung der 

Exportinteressen - mit besonderer Behutsamkeit übernommen werden 

sollen. 

Die IFC fördert nicht die Entwicklungsländer selbst, sondern deren 

privatwirtschaftlichen Sektor durch Beteiligungen und Kreditge

währungen, insbesondere durch joint ventures mjt einem Höchst

beteiligungsrahmen von 20 %. 
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Diese Art der Förderung und Kooperation wird vom Öster

reichischen Rechtsanwaltskammertag für sinnvoll erachtet; 

der geplanten Erhöhung wird daher nicht entgegengetreten. 

22 Kopien dieser Stellungnahme wurden dem Präsidium des 

Nationalrates zugeleitet. 

Wien, am lO.April 1986 

DER ÖSTERREICHISCHE RECHTSANWALTSKAMMERTAG 

Dr.SCHUPPICH 
Präsident 
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